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STADT TANGERMÜNDE 

Bürgermeister 

 
 

Beschlussvorlage BV 0754-23 
öffentlich 

Datum: 
Amt: 

04.05.2023 
Amt für Öffentliche 
Ordnung und Kultur 

 
Betreff 

Richtlinie zur Ausreichung von Ehrungen und Zuwendungen an Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde 

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  

Ortschaftsrat Grobleben 02.06.2023  

Ortschaftsrat Hämerten 06.06.2023  

Ortschaftsrat Storkau (Elbe) 06.06.2023  

Ortschaftsrat Langensalzwedel 08.06.2023  

Ortschaftsrat Miltern 08.06.2023  

Ortschaftsrat Bölsdorf 13.06.2023  

Ortschaftsrat Buch 13.06.2023  

Hauptausschuss 21.06.2023  

Stadtrat 28.06.2023  

 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat stimmt der Richtlinie zur Ausreichung von Ehrungen und Zuwendungen an 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde zu.  
 
 
 
 
Schilm 
 
 

 
Beratungsergebnis 

Gremium: 

Sitzung am: TOP: 

 

      
Beschlussvorschlag wurde 
angenommen: 

  
Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt: 

  

      
 

               
Einstimmig   Stimmenmehrheit   Ja   Nein   Enthaltung   

               
 
Beschluss-Nummer: 

 

 
Anlagen 
Begründung 
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Entwurf der Richtlinie zur Ausreichung von Ehrungen und Zuwendungen an Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde 
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0754-23 
Richtlinie zur Ausreichung von Ehrungen und Zuwendungen an Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde 

  
 
Bei den Feuerwehren ist es seit vielen Jahren Tradition, dass Kameradinnen und Kameraden der 
zu verschiedenen dienstlichen und persönlichen Anlässen eine Ehrung oder ein Präsent erhalten. 
Auch wird verstorbenen Mitgliedern der Feuerwehr seit jeher die letzte Ehre erwiesen und eine 
Traueranzeige in einer Lokalzeitung veröffentlicht. 
 
Die Anlässe für eine Ehrung, und auch die jeweilige (finanzielle) Höhe, variierten dabei schon 
immer von Ortsfeuerwehr zu Ortsfeuerwehr. 
 
Daher wurde die beigefügte Richtlinie erarbeitet, um das Vorgehen zukünftig zu vereinheitlichen. 
Das Einvernehmen mit den Ortswehrleitern wurde dabei hergestellt. 
 
Wesentliche Änderungen zur bisher geübten Praxis gibt es nicht. Zusätzliche finanzielle 
Auswirkungen für die Stadt sind nicht zu erwarten. 
Im Gegenteil- zukünftig soll im Todesfall auf einen kostenpflichtigen Nachruf in der Lokalzeitung 
verzichtet werden. Die Anzeige erscheint dann im städtischen Amtsblatt. 
 
 
 
Michael Classe 
Amtsleiter.  
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